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Was bedeutet EU-OSS?

• OSS steht für One-Stop-Shop.

• Über den EU-OSS können bestimmte Umsätze erklärt werden, die der 

Umsatzsteuer in einem anderen Mitgliedstaat unterliegen und die ausländische 

Umsatzsteuer in Österreich bezahlt werden.

• EU-OSS ist nicht zu verwechseln mit dem IOSS (Import-One-Stop-Shop) oder dem 

Non-EU-OSS (One-Stop-Shop für Unternehmer aus einem Drittland).
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Welche Vorteile bringt die Verwendung des EU-OSS?

• Dadurch erspart sich der Unternehmer

− die steuerliche Registrierung,

− die Abgabe von Steuererklärungen und 

− die Abfuhr der Umsatzsteuer in den anderen Mitgliedstaaten.

• Die Verwendung des EU-OSS ist freiwillig.
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Welche Umsätze können über den EU-OSS erklärt werden?

• Innergemeinschaftliche Versandhandelsumsätze und

• Dienstleistungen, die an Nichtunternehmer in einem anderen Mitgliedstaat 

erbracht werden.
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Was versteht man unter einem innergemeinschaftlichen 
Versandhandelsumsatz?

• Ein ig. Versandhandelsumsatz liegt vor, wenn

− eine Ware in einen anderen Mitgliedstaat versendet oder befördert wird,

− der Verkäufer für die Warenbewegung (zumindest mittelbar) verantwortlich ist 

und

− der Käufer eine Nichtunternehmer ist.
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Welche Staaten gelten als Mitgliedstaaten?

• Grundsätzlich sind davon nur die 27 Mitgliedstaaten der EU umfasst.

• Großbritannien ist seit 1.2.2020 nicht mehr EU-Mitgliedstaat, aber Nordirland gilt 

bei Verkaufsgeschäften weiterhin als EU-Mitgliedstaat (UID-Nummer: XI).

• Sofern die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind, kann daher eine Lieferung nach 

Nordirland einen ig. Versandhandelsumsatz darstellen.

• Schweiz und die EWR-Staaten (Island, Norwegen, Liechtenstein) gelten 

umsatzsteuerrechtlich nicht als Mitgliedstaaten. 
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Was bedeutet „für die Warenbewegung verantwortlich“?

• Der Verkäufer transportiert die Ware selbst in den anderen Mitgliedstaat oder 

beauftragt einen anderen Unternehmer mit dem Transport (zB. Post, Spediteur, 

etc.).

• Gilt auch bei Beauftragung eines Sub-Spediteurs.

• Bei Abholung der Ware durch den Kunden liegt daher kein ig. 

Versandhandelsumsatz vor.
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Wann liegt daher kein ig. Versandhandelsumsatz vor?

• Der Kunde holt die Ware selbst ab und nimmt sie mit.

• Die Ware wird nicht in einen anderen Mitgliedstaat versendet oder befördert (z.B. 

Warenbewegung von Eisenstadt nach Linz oder nach Zürich).

• Der Kunde ist ein Unternehmer, der die Ware für sein Unternehmen erwirbt.
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Die Umsatzsteuer welches Landes fällt bei 
einem ig. Versandhandelsumsatz an?

• Der umsatzsteuerliche Leistungsort liegt am Ende der Warenbewegung.

• Wird daher Wein an eine Privatperson in Italien versendet, so liegt der Leistungsort 

in Italien und es fällt italienische Umsatzsteuer an.
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Welcher Steuersatz kommt bei einem ig. Versandhandels-
umsatz zur Anwendung?

• Der anzuwendende Steuersatz hängt vom Umsatzsteuerrecht des jeweiligen 

Mitgliedstaat ab.

• Im EU-OSS sind immer die Steuersätze des jeweiligen Mitgliedstaates auswählbar.
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Beispiel 1

• Ein deutscher Privatkunde bestellt 10 Liter Rotwein bei einem österreichischen 

Weinhändler. Der Weinhändler verschickt den Wein direkt von Eisenstadt an die 

Wohnadresse des Kunden in München.
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Beispiel 1 - Lösung

• Es liegt eine ig. Versandhandelslieferung vor, da 

− die Ware in einen andere Mitgliedstaat gelangt, 

− der Verkäufer für die Warenbewegung verantwortlich ist und

− der Abnehmer eine Privatperson ist.

• Der Leistungsort liegt daher in Deutschland und es fällt deutsche Umsatzsteuer an.

• Der österreichische Weinhändler kann den Umsatz über den EU-OSS erklären oder 

sich in Deutschland registrieren und dort eine Umsatzsteuererklärung abgeben.
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Beispiel 2

• Ein deutscher Unternehmer bestellt 100 Liter Rotwein bei einem österreichischen 

Weinhändler. Der Weinhändler verschickt den Wein direkt von Eisenstadt zum Sitz 

des Abnehmers in München.

• Da der Abnehmer ein Unternehmer ist, liegt kein ig. Versandhandelsumsatz vor.

• Sofern die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind, liegt eine steuerfreie 

innergemeinschaftliche Lieferung vor.

• Eine ig. Lieferung ist in die österreichische Umsatzsteuervoranmeldung und die 

Zusammenfassende Meldung aufzunehmen.

13



Beispiel 3

• Ein österreichischer Privatkunde bestellt 10 Liter Rotwein bei einem 

österreichischen Weinhändler. Der Weinhändler verschickt den Wein direkt von 

Eisenstadt an die Wohnadresse des Kunden in Wien.

• Da es zu keiner Warenbewegung in einen anderen Mitgliedstaat kommt, liegt kein 

ig. Versandhandelsumsatz vor.

• Es handelt sich um einen normalen Inlandsumsatz.

• Dieser Umsatz ist in die österreichische Umsatzsteuervoranmeldung aufzunehmen. 
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Beispiel 4

• Ein ungarischer Privatkunde kauft 10 Liter Rotwein bei einem österreichischen 

Weinhändler in dessen Geschäft in Güssing. Der Kunde nimmt den Wein selbst mit 

nach Budapest.

• Da der Käufer für die Warenbewegung nach Ungarn verantwortlich ist, liegt kein ig. 

Versandhandelsumsatz vor. 

• Es ist österreichische Umsatzsteuer zu verrechnen.

• Dieser Umsatz ist in die österreichische Umsatzsteuervoranmeldung aufzunehmen. 
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Beispiel 5

• Ein Schweizer Privatkunde bestellt 10 Liter Rotwein bei einem österreichischen 

Weinhändler. Der Weinhändler verschickt den Wein direkt von Eisenstadt an die 

Wohnadresse des Kunden in Zürich.

• Da es zu keiner Warenbewegung in einen anderen Mitgliedstaat kommt, liegt kein 

ig. Versandhandelsumsatz vor.

• Da Schweiz ein Drittland ist, liegt eine steuerfreie Ausfuhrlieferung im 

Versendungsfall vor.

• Die Ausfuhr ist in die österreichische Umsatzsteuervoranmeldung aufzunehmen.
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Wie lange sind Aufzeichnungen zu ig. Versandhandelsumsätzen
aufzubewahren?

• Die Aufzeichnungen sind zehn Jahre aufzubewahren.

• Die Aufzeichnungen sind über Aufforderung des Finanzamtes bzw. der zuständigen 

Behörde auf elektronischem Weg zur Verfügung zu stellen.

• Werden Aufzeichnungen trotz Erinnerung nicht übermittelt, ist ein Ausschluss aus 

dem EU-OSS möglich.
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Welche Informationen sind aufzuzeichnen?                                   I

• Mitgliedstaat, in den die Gegenstände geliefert wurden;

• Beschreibung und Menge der gelieferten Gegenstände;

• Datum der Lieferung;

• Steuerbemessungsgrundlage unter Angabe der verwendeten Währung;

• Jede anschließende Erhöhung oder Senkung der Steuerbemessungsgrundlage;

• Mehrwertsteuersatz;

• Betrag der zu zahlenden Mehrwertsteuer unter Angabe der verwendeten Währung;
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Welche Informationen sind aufzuzeichnen?                                   II

• Datum und Betrag der erhaltenen Zahlungen;

• Alle vor Lieferung der Gegenstände erhaltenen Vorauszahlungen;

• Falls eine Rechnung ausgestellt wurde, die darin enthaltenen Informationen;

• Die Informationen, die zur Bestimmung des Ortes verwendet werden, an dem die 

Beförderung oder Versendung beginnt und endet;

• Nachweise über Rücksendungen, einschließlich der Steuerbemessungsgrundlage 

und des anwendbaren Steuersatzes.
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Wo kann sich ein Unternehmer für den EU-OSS registrieren?

• Registrierung erfolgt in jenem Mitgliedstaat, in dem der Sitz der wirtschaftlichen 

Tätigkeit liegt.

• Voraussetzung für die Registrierung ist, dass der Unternehmer Umsätze tätigt, die 

unter die Regelung für den EU-OSS fallen.

• Eine Registrierung zum EU-OSS ist nur in einem Land möglich.

• Eine Registrierung zum EU-OSS erfolgt elektronisch über Finanz-Online.

• Eine österreichische UID-Nummer ist für die Registrierung erforderlich.
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Bis wann muss eine Registrierung für den EU-OSS erfolgen?

• Liegen die Voraussetzungen für die Anwendung vor, ist der EU-OSS ab dem 

Kalendervierteljahr anzuwenden, der auf die Antragstellung folgt.

• Will der Unternehmer daher den EU-OSS ab 1.1.2024 anwenden, muss er einen 

Antrag auf Registrierung spätestens am 31.12.2023 abgeben.

• Ig. Versandhandelsumsätze, die vor der Registrierung getätigt wurden, können 

nicht über den EU-OSS erklärt werden.
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Bis wann muss eine Registrierung erfolgen, wenn ein 
Unternehmer erstmals einen ig. Versandhandelsumsatz tätigt?

• Im Falle der erstmaligen Erbringung einer Leistung, die unter die Sonderregelung 

fällt, kann der Antrag bis zum 10. Tag des auf die ersten Leistungserbringung 

folgenden Monats gestellt werden. 

• Tätigt daher ein Unternehmer am 24.10.2023 erstmals einen ig. 

Versandhandelsumsatz, muss er den Antrag auf Registrierung bis spätestens 

10.11.2023 abgeben, damit der EU-OSS ab dem Datum des ersten ig. 

Versandhandelsumsatzes nutzen kann.
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Wie kann die EU-OSS Erklärung abgegeben werden?

• Die Erklärung wird elektronisch über Finanz-Online eingereicht.

• Erklärungen können auch als XML-Dateien hochgeladen werden.

• Erklärungszeitraum ist das jeweilige Quartal:

− Jänner – März

− April – Juni

− Juli – September

− Oktober – Dezember
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Bis wann muss die EU-OSS Erklärung abgegeben werden?

• Die Erklärung muss innerhalb eines Monats nach Ablauf des Quartals eingebracht 

werden.

− Die Erklärung für das letzte Quartal 2023 muss daher spätestens am 31.1.2024 

eingebracht werden.

• Die Umsätze sind in jenes Quartal aufzunehmen, in dem die 

Versandhandelslieferung bzw. die Dienstleistung ausgeführt wird.

− Gilt auch, wenn die Zahlung erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt.
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Müssen auch „Nullmeldungen“ abgegeben werden?

• Ja!

• Entscheidet sich ein Unternehmer für die Anwendung des EU-OSS, müssen 

Erklärungen auch dann eingereicht werden, wenn in einem Quartal keine unter 

den EU-OSS fallende Leistungen erbracht werden.

• Unterlässt der Unternehmer dies wiederholt, kann es zu einem Ausschluss aus 

dem EU-OSS kommen.
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Wie und wann erfolgt die Zahlung der ausländischen 
Umsatzsteuer?

• Die ausländische Umsatzsteuer muss in Österreich auf ein von der 

Finanzverwaltung für Zwecke des EU-OSS eingerichtetes Abgabenkonto gezahlt 

werden.

• Die Steuer ist spätestens am letzten Tag des auf das Quartal folgenden 

Kalendermonats zu entrichten.

− Die Zahlung für das letzte Quartal 2023 muss daher spätestens am 31.1.2024 

geleistet werden.
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Können bei Anmeldung zum EU-OSS ig. Versandhandelsumsätze
trotzdem direkt in jeweiligen Mitgliedstaat erklärt werden?

• Nein!

• Entscheidet sich ein Unternehmer für die Verwendung des EU-OSS, sind alle unter 

die Regelung fallenden Umsätze über dieses Portal zu erklären.

• Auch eine Einschränkung auf bestimmte Länder ist nicht möglich.
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Welchen Angaben müssen in einer EU-OSS Erklärungen 
gemacht werden?

• Folgende Angaben sind in jede Erklärung aufzunehmen:

− Mitgliedstaat, in dem die Steuer zu entrichten ist,

− Bemessungsgrundlage für die Steuer (Nettobetrag in Euro) und

− der anzuwendende Steuersatz

• Zusätzlich ist das Abgangsland anzugeben, wenn die Warenbewegung nicht in 

Österreich begonnen hat.
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Wie können nachträgliche Änderungen (zB. Rabatte) erfasst
werden?

• Korrekturen von bereits übermittelten EU-OSS Erklärungen können bis maximal 3 

Jahre ab dem Tag, an dem die ursprüngliche Erklärung abzugeben war, 

vorgenommen werden.

• Die Korrektur erfolgt durch Aufnahme in der aktuellen EU-OSS Erklärung im 

Bereich „Korrektur früherer Zeiträume“.
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Wie kann die Teilnahme am EU-OSS beendet werden?

• Eine Beendigung der Teilnahme am EU-OSS ist jederzeit möglich.

• Die Beendigung kann direkt über Finanz-Online vorgenommen werden.

• Wird die unternehmerische Tätigkeit eingestellt, ist zwingend eine Beendigung 

vorzunehmen.

• Die Beendigung ist spätestens 15 Tage vor Ende eines Kalendervierteljahres zu 

erklären und entfaltet mit Beginn des folgenden Kalendervierteljahres Wirkung.

• Sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, kann später eine neuerliche Registrierung 

erfolgen.
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Wann erfolgt ein Ausschluss aus dem EU-OSS?

• Ein Ausschluss von Amts wegen erfolgt, wenn

− über einen Zeitraum von 8 Kalendervierteljahren keine EU-OSS-Umsätze 

erbracht werden;

− die Voraussetzungen zur Inanspruchnahme des EU-OSS nicht mehr erfüllt sind 

oder

− bei einem wiederholten Verstoß gegen die Vorschriften des EU-OSS.
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Wann liegt ein wiederholter Verstoß gegen die Vorschriften 
des EU-OSS vor?

• 3 Quartale in Folge wurde die Erklärung nicht spätestens 10 Tage nach einer 

Erinnerung der Finanzverwaltung eingebracht.

• 3 Quartale in Folge wurde die Zahlung nicht spätestens 10 Tage nach einer 

Erinnerung der Finanzverwaltung geleistet.

• Der Unternehmer ist der wiederholten Aufforderung der Finanzverwaltung zur 

elektronischen Übersendung von Aufzeichnungen nicht binnen eines Monats 

nachgekommen.

• Weitere Ausschlussgründe liegen im Ermessen des Mitgliedstaates der 

Identifizierung.
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Kann sich ein Unternehmer nach einem Ausschluss wieder zum
EU-OSS anmelden?

• Der Ausschluss vom EU-OSS führt zu einer Sperrfrist von 2 Jahren.

• Innerhalb dieser Sperrfrist ist eine neuerliche Registrierung zum EU-OSS nicht 

möglich. 

• Die Sperrfrist gilt in allen Mitgliedstaaten.
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Gelten die Regelungen zum EU-OSS auch für 
pauschalierte Landwirte?

• Ja!

• Auch ein pauschalierter Weinbauer kann im Rahmen seines Betriebes ig. 

Versandhandelsumsätze tätigen.

• Der Lieferort verlagert sich in das Bestimmungsland (Ende der Warenbewegung).,

• Pauschalbesteuerung kommt für diese Umsätze nicht zur Anwendung.

• Besteuerung erfolgt nach den Regeln des Bestimmungslandes.
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Übersicht

• Einstieg  und Registrierung im EU-OSS

• Einreichung einer EU-OSS Erklärung  

• Berichtigung einer EU-OSS Erklärung 

• Beendigung oder Ausschluss aus dem EU-OSS

• Zusatzinformationen und Links
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Registrierung im EU-OSS

• Voraussetzungen:

− Finanzonlinezugang

− Aufrechte Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer (UID)

• Einstieg über finanzonline.at

• Verfahren EU-OSS
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Registrierung zum EU-OSS

• Hinweis auf:

− Art der erklärbaren Leistungen

− Erklärungspflicht

• Bestätigung

− Leistungsarten für EU-OSS 

− Nutzung des OSS nur in AT 

− Ort der wirtschaftl. Tätigkeit
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Registrierung zum EU-OSS

• Unternehmensdaten: 

− autom. Übernahme aus den 

Grunddaten inkl. ATU 

• Handelsname und weitere 

Webseiten können ergänzt werden

• Organgesellschaften 
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Registrierung zum EU-OSS

• Elektronische Schnittstelle gem. 

§3 Abs 3a Z2 UStG
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• Elektronische Schnittstelle  = Unternehmer der über seine Plattform andere 

Drittlandsunternehmer beim Verkauf in der EU unterstützt



Registrierung zum EU-OSS

• Zahlungsdaten
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Automatische Übernahme 

aus den Grunddaten 

• Inanspruchnahme 

− Der 1. des Folgequartals oder

− Sonderregelung bei 

erstmaligen Umsätzen 



Registrierung zum EU-OSS 

• Angabe von Betriebsstätten oder Warenabgangsort in einem anderen Mitgliedsstaat 

(MS)    

43

Betriebsstätte     Angabe der ausl. UID-Nummer 

Warenabgangsort   Angabe der ausl. UID- Nummer oder Str. Nr. 

   oder Ländercode z.B. eigenes Warenlager 

bei einem Logistiker in DE  



Registrierung zum EU-OSS Exkurs  
Geschäftsmodel 1: 

Warenbewegung  von Österreich an einen Endkunden in einem anderen MS   
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Unternehmer X   
AT Versand an  

Endkunde in 
SE 

Endkunde in 
NL



Registrierung zum EU-OSS Exkurs  

Geschäftsmodel 2: Warenbewegung  über Betriebsstätte oder Warenabgangsort an einen 
Endkunden in einen weiteren MS (Warenabgangsland)
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Unternehmer X   
AT 

Versand an  

Endkunde in 
SE 

Endkunde in 
NL

Warenabgangsort 
oder Betriebsstätte 

Unternehmer X 
in DE 

Steuerliche Registrierung in DE notwendig.
Inkl. DE-UID für Unternehmer X in DE    



Registrierung zum EU-OSS

• Angabe von Betriebsstätten oder Warenabgangsort in anderen Mitgliedsstaaten(MS)    
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Anlegen als Betriebsstätte  Anlegen als Abgangsland(Ort)



Registrierung zum EU-OSS (EU One Stop Shop)

• Angabe von zusätzlichen UID-

Nummern in anderen MS 
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Registrierung zum EU-OSS

• Abgeschlossene Registrierung zum EU-OSS 

− Vergabe einer eigenen Abgabenkontonummer/Steuernummer

− Abfrage des Abgabenkontos über Finanzonline.at möglich  

− Versand eines Bestätigungsemails an die angegebenen Emailadresse
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Übersicht

• Einstieg  und Registrierung im EU-OSS

• Einreichung einer EU-OSS Erklärung  

• Berichtigung einer EU-OSS Erklärung 

• Beendigung oder Ausschluss aus dem EU-OSS

• Zusatzinformationen und Links
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Einreichen einer Erklärung 

• Einstieg über Finanzonline.at 

• Navigation in der EU - OSS Anwendung 

• Einreichen von Erklärungen 

− Händische Eingabe der Erklärung 

− Hochladen der Erklärung mittels XML – Datei
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Einreichen einer Erklärung  - Erklärungsaufbau
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Upload Funktion für  
XML-Format

Eingabe 
Erklärungszeitraum 



Einreichen einer Erklärung mit XML-Datei 
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Upload über  Menüpunkt 

Erklärung hochladen  

https://www.usp.gv.at/steuern-finanzen/umsatzsteuer/Umsatzsteuer-One-Stop-Shop.html
Vorlage und Muster 

XML Datei  Online und 

Testumgebung 



Einreichen einer Erklärung  - Erklärungsaufbau

53

Erklärung von 
Dienstleistungen 

Erklärungen von 
Warenlieferungen 

Korrektur früherer 
Zeiträume

Zahllast oder 
Gutschrift 



Einreichen einer Erklärung – Bsp. Geschäftsmodell 1

• Direkter Warenverkauf von Österreich in die NL und nach SE

• An Endkunden (B2C) 

• Netto Umsatz je €10.000,-

• Keine Betriebsstätte oder Warenabgangsland in der EU 

• Ohne Berücksichtigung etwaiger Verbrauchsteuern
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Einreichen einer Erklärung – Bsp. Geschäftsmodell 1
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Erklärungszeitraum z.B. Q4/22 

Warenlieferung aus Österreich

€ 10.000,- nach SE mit 25% USt

€10.000,- nach NL mit 21% USt



Einreichen einer Erklärung – Bsp. Geschäftsmodell 1
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Zusammenfassung der 
Erklärung am Ende der Maske 

Erklärung einreichen
oder 
Erklärung zwischenspeichern  

Gesamter Umsatzsteuerbetrag



Einreichen einer Erklärung – Bsp. Geschäftsmodell 2

• Unternehmer X in AT  

• Verkauft über Warenlager in DE an Endkunden in NL und in SE

• Netto Umsatz je €10.000,-

• Warenabgangsland in DE /Hamburg

• Steuerliche Registrierung in DE 

• Ohne Berücksichtigung etwaiger Verbrauchsteuern
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Einreichen einer Erklärung – Bsp. Geschäftsmodell 2 

• Vorab Anlegen des Warenabgangslandes (DE/ Hamburg )
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Einreichen einer Erklärung – Bsp. Geschäftsmodell 2 

• Eingange der 

Umsätze unter 

„Reihe hinzufügen“

• Auswahl des 

Warenabgangslandes 
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Einreichen einer Nullerklärung

60

• EU-OSS Teilnehmer sind zur 
quartalsweisen 
Erklärungsabgabe verpflichtet

• Einreichung einer Nullerklärung 
wenn keine Umsätze im 
Besteuerungszeitraum/Quartal

• Zeitraum auswählen und 
Nullerklärung einreichen  



Übersicht

• Einstieg  und Registrierung im EU-OSS

• Einreichung einer EU-OSS Erklärung  

• Berichtigung einer EU-OSS Erklärung 

• Beendigung oder Ausschluss aus dem EU-OSS

• Zusatzinformationen und Links
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Korrektur einer eingereichten Erklärung 
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• Korrektur einer vorangegangen Erklärung erfolgt immer im 
aktuellen Besteuerungszeitraum/Quartal

• Korrektur max. 3 Jahre rückwirkend 

• Rückzahlung von Guthaben erfolgt durch den MS des 
Verbrauchs!  



Korrektur einer eingereichten Erklärung 
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• Korrektur einer vorangegangen Erklärung erfolgt immer im 
aktuellen Besteuerungszeitraum/Quartal



Übersicht

• Einstieg  und Registrierung im EU-OSS

• Einreichung einer EU-OSS Erklärung  

• Berichtigung einer EU-OSS Erklärung 

• Beendigung oder Ausschluss aus dem EU-OSS

• Zusatzinformationen und Links
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Beendigung oder Ausschluss aus dem EU-OSS

• Freiwillige Abmeldung

− min. 15 Tage vor Ablauf des letzten Quartals 

• z.B. letztes Quartal Q2  -> Abmeldung bis 15. Juni
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Abmeldung/ Beendigung 

der Registrierung und 

Auswahl der Begründung 

 



Übersicht

• Einstieg  und Registrierung im EU-OSS

• Einreichung einer EU-OSS Erklärung  

• Berichtigung einer EU-OSS Erklärung 

• Beendigung oder Ausschluss aus dem EU-OSS

• Zusatzinformationen und Links
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Informationsquellen

• Informationsmaterial und Rechtsgrundlagen 

• Links zur Europäischen Kommission

• Links zur OSS - Testumgebung 
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https://www.usp.gv.at/steuern-
finanzen/umsatzsteuer/Umsatzsteuer-One-Stop-Shop.html

https://www.usp.gv.at/steuern-finanzen/umsatzsteuer/Umsatzsteuer-One-Stop-Shop.html
https://www.usp.gv.at/steuern-finanzen/umsatzsteuer/Umsatzsteuer-One-Stop-Shop.html


Informationsquellen
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Links zur Europäischen Kommission

EU Standardformat zur Erfüllung der Aufzeichnungspflichten 
(freiwillig)

https://vat-one-stop-shop.ec.europa.eu/one-stop-shop/record-keeping-
and-audits-oss_de#records

EU Kontaktstelle für OSS – Ansprechpartner in andern MS 

https://vat-one-stop-shop.ec.europa.eu/contact-country_en

https://vat-one-stop-shop.ec.europa.eu/one-stop-shop/record-keeping-and-audits-oss_de#records
https://vat-one-stop-shop.ec.europa.eu/one-stop-shop/record-keeping-and-audits-oss_de#records
https://vat-one-stop-shop.ec.europa.eu/contact-country_en


Informationsquellen

• Links zur OSS Testumgebung des BMF 
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Test:
Erklärungsabgabe,
Hochladefunktion  für XML,
Korrektur… 



Informationsquellen

• Ansprechpartner in Österreich

− Spezialisten an den jeweilige Dienststelle des FAÖ

− Anfragepostkorb:    service.oss@bmf.gv.at
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mailto:service.oss@bmf.gv.at


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  
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